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Vierte Satzung zur Änderung der 
Rahmenzulassungsordnung für die nicht 
lehramtsbezogenen Masterstudiengänge 

an der Universität Potsdam 
 

Vom 23. März 2011 
 

Der Senat der Universität Potsdam hat gemäß § 62 
Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgischen Hochschulge-
setzes vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I S. 318), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Oktober 
2010 (GVBl. I Nr. 35 S. 1), am 23. März 2011 
folgende Änderungssatzung erlassen:1 
 
 
Artikel 1 
 
Die Rahmenzulassungsordnung für die nicht lehr-
amtsbezogenen Masterstudiengänge an der Univer-
sität Potsdam vom 14. Mai 2009 (AmBek UP S. 
149), zuletzt geändert durch Satzung vom 17. No-
vember 2010 (AmBek. UP 27/2010, S. 826), wird 
wie folgt geändert: 
 
Nr. 1 
Der bisherige § 3 Zugangsvoraussetzungen wird 
wie folgt gefasst:  
 
„(1) Zugangsvoraussetzungen sind 
a) ein Bachelorabschluss oder ein gleichwertiger 

erster berufsqualifizierender Abschluss eines 
Hochschulstudiums an einer Hochschule oder 
gleichgestellten Einrichtung der Bundesrepu-
blik Deutschland in einem für das Masterstu-
dium wesentlichen Fach oder 

b) ein dem Buchstaben (a) gleichwertiger Ab-
schluss an einer ausländischen Hochschule.  

Bei fehlender Gleichwertigkeit kann der Prüfungs-
ausschuss Auflagen zur Angleichung des Wissens-
standes beschließen. Der Umfang dieser Auflagen 
darf den Umfang der Wahlmodule des Masterstudi-
ums nicht überschreiten. 
 
(2) Darüber hinausgehende Eignungs- und Qualifi-
kationsvoraussetzungen können die Zulassungsord-
nungen festlegen, wenn dies wegen spezieller fach-
licher Anforderungen des jeweiligen Masterstu-
dienganges nachweislich erforderlich ist. 
 
(3) Die Zulassungsordnungen können bestimmen, 
dass zum Masterstudium nur diejenigen Bewer-
ber/innen die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, 
deren Abschluss mit einer bestimmten Mindestnote 
bewertet wurde. Diese Note kann analog der Rege-
lungen des § 7 verbessert werden. Eine solche rela-
tive Mindestnote darf nur verlangt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass dies wegen besonderer 

                                                            
1  Genehmigt vom geschäftsführenden Präsidenten der Uni-

versität Potsdam am 11. April 2011. 

fachlicher Anforderungen im Studium und für das 
Erreichen des Masterabschlusses erforderlich ist. 
 
(4) Die Zulassungsordnungen können darüber hin-
aus spezielle Fremdsprachenkenntnisse als Zu-
gangsvoraussetzung vorsehen, wenn nachgewiesen 
wird, dass dies wegen besonderer fachlicher Anfor-
derungen im Studium und für das Erreichen des 
Masterabschlusses erforderlich ist. 
 
(5) Über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzun-
gen gemäß § 3 Abs. 1 bis 4 entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Er kann Auflagen zur Angleichung 
des Wissensstandes beschließen. 
 
(6) Die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen 
bedingt keinen Anspruch auf Zulassung zum Mas-
terstudium. Wurde eine Zulassungsbeschränkung 
verhängt, weil die Zahl der Bewerber/innen die 
Anzahl der verfügbaren Studienplätze übersteigt, 
findet ein Zulassungsverfahren gemäß § 7 statt.“ 
 
Nr. 2 
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Das ausgefüllte Online-Bewerbungsformular 
inkl. aller erforderlicher Unterlagen muss bis zum 
Ende der Bewerbungsfrist (Ausschlussfrist) elekt-
ronisch bei der Universität Potsdam c/o uni-assist 
e.V. vorliegen; die amtlich beglaubigte Kopie des 
Nachweises gemäß Absatz 3 (b) und das unter-
zeichnete Bewerbungsformular muss innerhalb 
dieser Frist zusätzlich auf dem Postweg bei uni-
assist e.V., Helmholtzstrasse 2 - 9 in 10587 Berlin 
eingegangen sein. Maßgeblich ist der Tag des An-
tragseinganges, nicht das Datum des Poststempels. 
Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen 
gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, ver-
längert sie sich nicht bis zum Ablauf des nächstfol-
genden Werktages (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg 
i.V.m. § 31 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes)." 
 
 
Artikel 2 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Potsdam in Kraft.  
 
(2) Diese Ordnung gilt für alle Zulassungsverfahren 
zu Masterstudiengängen, die nach ihrem In-Kraft-
Treten durchgeführt werden. Dieser Rahmenord-
nung entgegenstehende Regelungen der fachspezi-
fischen Zulassungsordnungen sind unwirksam. 
 
(3) Der geschäftsführende Präsident der Universität 
Potsdam wird beauftragt, die Rahmenzulassungs-
ordnung für die nicht lehramtsbezogenen Master-
studiengänge in der Fassung der Änderungssatzung 
in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universi-
tät Potsdam veröffentlichen zu lassen.  


